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I m Zusammenhang mit der vor bald 
einem Jahr angenommenen Ener-
giestrategie 2050 hat der Bund 

diverse Gesetze geändert. Ziel ist, wie 
von Volk und Ständen bekräftigt, die 
Energieeffizienz zu steigern und die 
Produktion erneuerbarer Energie aus-
zubauen, um die alternden Kernkraft-
werke sowie fossile Energieträger zu 
ersetzen. Insbesondere in den Verord-
nungen zum Energie- und Stromver-
sorgungsgesetz vom November 2017 
gibt es Neuerungen, die bei vielen 
Energieversorgern Konsequenzen auf 
die Netz- und Energietar ife 2019 
haben.

Basistarife zur Netznutzung
Gemäss Artikel 18 Absatz 2 der Strom-
versorg u ngsverordnu ng (StromV V ) 
müssen Endverbraucher innerhalb 
einer Spannungsebene und mit ver-
gleichbarem Bezugsprofil in der glei-
chen Kundengruppe sein. Wie genau 
sich die Bezugsprofile f ür separate 
Tarife unterscheiden müssen, wird sich 
erst in Entscheiden der Elektrizitäts-
kommission (ElCom) oder des Bundes-
gerichts konkretisieren.

Der erwähnte Gesetzesartikel defi-
niert weiter, dass Kunden bis zu einer 
Anschlussleistung von 30  kVA Anrecht 
auf einen einheitlichen Tarif haben. Bis 
zu einem jährlichen Energieverbrauch 
von 50  MWh muss das Netzentgelt zu 
mindestens 70 % «aus einem nicht-de-
gressiven Arbeitsentgelt» bestehen. Ob 
es sich dabei um Einfach- oder Doppel-
tarife handelt, wurde nicht festgelegt. 
Die in diesem Absatz beschriebenen 
Bedi ng u ngen def i n ieren Net zpro -
dukte, welche für kleine Netznutzer 
eine hoch verfügbare Stromversorgung 
ermöglichen und gleichzeitig den Zie-
len der Energiestrategie dienen. Im 

Weiteren wird dies mit dem Begriff 
«Basistarif» bezeichnet.

In der Praxis er weist es sich als 
schwierig, die Grenze von 30  kVA sau-
ber zu definieren. Dies wird dazu füh-
ren, dass sich im Bereich bis 50  MWh 
pro Jahr mit grosser Wahrscheinlich-
keit ein einziger Basistarif etablieren 
wird. Ausgenommen sind dabei die 
nicht ganzjährig genutzten Liegen-
schaften.

V iele Energieversorger ver f ügen 
heute noch über einen grösseren Anteil 
an Einfachtar if-Zählern. Es bleibt 

ihnen deshalb keine andere Wahl, als 
den Einfachtarif zum Basistarif zu 
machen.

Einsatz intelligenter Steuer-  
und Regelsysteme
Netzbetreiber dürfen die Nutzung des 
Netzanschlusses innerhalb der verein-
barten Maximalleistung nur bei einer 
unmittelbaren erheblichen Gefähr-
dung des sicheren Netzbetriebs ein-
schränken. Mit Zustimmung des End-
verbrauchers oder Produzenten dürfen 
jedoch intelligente Steuer- und Regel-

Tarife | Die Energiestrategie 2050 bringt neue Regeln zur Gestaltung von Netz- und 
Energietarifen. Mit welchen Änderungen ist zu rechnen und was bedeuten Sie in 
der Praxis? Der vorliegende Beitrag beleuchtet die gesetzlichen Minimalanforde-
rungen und die Festlegung eines «Basistarifs».

Die Konsequenzen der 
Energiestrategie 2050
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Bild  1 Netznutzungstarife in Niederspannung: Basistarife für Standard-Netznutzer (in 

der Praxis bis zu einem Bezug von 50  MWh/Jahr) und Wahltarife für netzdienliches 

Verhalten (keine Einschränkungen der Bezugsmenge).

Bild  2 Veränderungen des Energie- und Leistungsbedarfs von Haushaltskunden.
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4500 kWh     aktueller Ø Bedarf pro EFH

+ 6000 kWh    Wärmepumpe (~6 kW) - Dekarbonisierung

+ 2000 kWh    Elektromobilität (~12 kW, 10 000 km)

- 2000 kWh     Netz Minderabsatz PV Eigenverbrauch (6 kWp)

- 1000 kWh     Energieeffizienz

Dekarbonisierung und Elektrifizierung bieten Chancen für erhöhten Stromabsatz (Strom statt 
Erdöl & Erdgas), ein Dienstleistungsangebot für Eigenverbrauchsgemeinschaften kann 
Energieversorgern weitere Geschäfte ausserhalb des eigenen Netzes erschliessen
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systeme in das Verbrauchsverhalten 
der Geräte hinter dem Netzanschluss 
eingreifen. Die heutigen Rundsteuer-
systeme dürfen weiter betrieben wer-
den – es sei denn, ein Endverbraucher 
habe dies ausdrücklich untersagt.

Für die Einschränkung seiner Flexi-
bilität muss ein Endverbraucher vom 
Netzbetreiber entschädigt werden. 
Eine solche Vergütung ist bereits heute 
in vielen regelbaren respektive unter-
brechbaren Tarifen in Form von Ver-
günstigungen enthalten.

Wahltarife für Netznutzung
Netzbetreiber können ihren Endver-
brauchern nach Artikel 18 Absatz 2 der 
StromV V zusätzlich zu den Basistarifen 
andere Netznutzungstarife anbieten. 
Diese werden im Folgenden «Wahlta-
rife» genannt. Bei den Wahltarifen 
besteht ein grösserer Gestaltungsfrei-
raum als bei den Basistarifen: Falls eine 
Leistungsmessung oder ein Smart Mete-
ring eingesetzt wird, können Netznut-
zungstarife mit einem Arbeitsentgelt 
von weniger als 70 % angeboten werden.

Wen n Doppelta r i fe preisl iche 
Anreize zu flexibler Lastverschiebung 
setzen und die Steuerung bestimmter 
Verbraucher wie beispielsweise Boiler 

beinhalten, sind diese insbesondere bei 
Energieversorgern mit Einfachtarifen 
ebenfalls als Wahltarife zu betrachten. 
Anderseits könnte ein Doppeltarif in 
den hohen Spannungsebenen (Swiss-
grid und grosse Verteilnetzbetreiber) 
allen Endverbrauchern, also auch jenen 
in den Basistarifen, als Preissignal für 
zu vermeidende Hochlastzeiten dienen.

Insgesamt betrachtet w i rd der 
Schwerpunkt der laufenden Tarifrevi-
sionen der Netzbetreiber bei der Defi-
nition der Basistarife und der preisli-
chen Differenzierung der Wahltarife 
liegen. Das Konzept der Wahltarife und 
der darin enthaltenen Vergütungen für 
Flexibilität kann in den kommenden 
Jahren verfeinert werden.

Zusammenschlüsse zum 
Eigenverbrauch
Stromproduzenten dürfen die selbst 
erzeugte Energie am Ort der Produk-
tion selbst verbrauchen oder vertrei-
ben. Gegenüber den bisher bekannten 
E i g e n v e r b r a u c h s g e m e i n s c h a f t e n 
(EVG) dürfen im Rahmen der neu mög-
lichen Zusammenschlüsse zum Eigen-
verbrauch (Z EV ) mehrere di rek t 
z usa m men hä ngende Gr u ndst ücke 
elektrisch verbunden werden. Sie wer-

den nur noch über einen einzigen 
Anschluss an das Verteilnetz versorgt 
und abgerechnet. Die Produktionsleis-
tung zum Eigenverbrauch muss dabei 
mindestens 10 % der A nschlussleis-
tung betragen. EVG und ZEV beziehen 
oft über 50  M Wh pro Jahr vom Netz. 
Für sie kommen deshalb Basistarife 
kaum in Frage.

EVG und ZEV mit einem Verbrauch 
von mehr als 100  MWh pro Jahr können 
Strom günstiger auf dem freien Markt 
beschaffen. Meist erhalten sie dann 
einen Leistungstarif für die Netznut-
zung. Diese Faktoren können dazu bei-
tragen, dass eine Solaranlage ver-
gleichsweise teuren Strom produziert 
und nicht mehr wirtschaftlich betrie-
ben werden kann.

Rückliefertarife orientieren 
sich an Gestehungskosten
Dezentral eingespeister erneuerbarer 
Strom muss der Netzbetreiber mindes-
tens zu jenem Preis vergüten, den er für 
die sonstige Beschaffung der Elektrizi-
tät bezahlt (gilt für Anlagen bis 3  M W 
Leistung oder mit maximaler Einspei-
sung von 5000  MWh/Jahr). Die Vergü-
tung richtet sich nach den Kosten des 
Netzbetreibers für den Bezug «gleich-B
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Bild  3 Belastungswerte 
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wertiger» Elektrizität bei Dritten sowie 
nach den Gestehungskosten der eige-
nen Produktionsanlagen. Die Rückver-
gütung und der dem Kunden verrech-
nete Strompreis müssen aber nicht 
exakt übereinstimmen, da der Energie-
tarif auch Vertriebskosten, ökologi-
schen Mehrwert und Deckungsdiff e-
renzen beinhalten kann.

Die «Gleichwertigkeit» bezieht sich 
auf die Energiemenge, das Lastprofi l 
sowie die Steuer- und Prognostizier-
barkeit. Die Bestimmungen zur Festle-
gung der Rückliefertarife treten bereits 
im Laufe dieses Jahres in Kraft, wobei 
die meisten EV U diese Regelung schon 
umgesetzt haben.

Smart Meter werden 
zum Standard
Neu müssen für das Mess- und Infor-
mationswesen Smart Meter eingesetzt 
werden. Die entsprechenden Anforde-
rungen und Standards werden in den 
nächsten Monaten präzisier t. Die 
Übergangsfrist dauert bis 2027, danach 
müssen m i ndestens 80 % a ller 
A nschlusspunkte im Versorgungsge-
biet mit neuen Zählern ausgerüstet 
sein. Die Kosten für das intelligente 
Messsystem können auf die Netzkosten 
überwälzt werden, müssen aber künf-
tig separat ausgewiesen werden.

Graustrom nicht mehr zulässig
Neu sind zur Stromkennzeichnung 
immer Herkunftsnachweise zu ver-
wenden. Dies gilt auch für die Energie-
verluste von P umpspeichern. Eine 
Deklarierung als «nicht überprüfb arer 
Strom» ist nicht mehr zulässig. Ener-
gieversorger, die heute noch ein Pro-
dukt mit Anteilen nicht überprüfb arer 
Herkunft anbieten, müssen diese ihre 
Produkte rückw irkend per 1.  Januar 
2018 anpassen.

Veränderte Verbrauchsmuster  
Bei der Anpassung der Netzprodukte 
und Tarife sollten nicht bloss die neuen 
Gesetzesgrundlagen beachtet, sondern 
auch die mittelfristigen Trends der 
Technologieentwicklung und im Kun-
denverhalten einbezogen werden: Auf-
gr u nd der zu nehmenden A nzahl 
Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, 
Wärmepumpen und Batteriespeicher 
sowie wegen steigender Energieeffi  zi-
enz werden sich der Energie- und Leis-
tungsbedarf (also die Bedarfs- respek-
t ive Last prof i le) der Hausha lte 
fundamental ändern. Die Elektrifi zie-
rung des Verkehrs und der Wärmeer-
zeuger ( Wärmepumpen) bietet neue 
Chancen, die den Minderabsatz durch 
Energieeffi  zienz und Eigenverbrauchs-
lösungen mehr als wettmachen (Bild  2).

Zeitpunkt der Leistungsspitzen 
berücksichtigen
Zur Versorgung der neuen Verbraucher 
bestehen in allen Netzen noch beträcht-
liche Reser ven, insbesondere nachts. 
Engpässe treten mit Ausnahme der 
Spitzenbelastungen im Winter bloss 
während weniger Stunden im Jahr auf: 
jeweils über Mittag an wenigen Netz-
knoten und insbesondere im Übertra-
gungsnetz (Bild  3).

Diese relativ kurzzeitigen Engpässe 
zu beseitigen, erforderte grosse Inves-
titionen ins Netz. Um solche unverhält-
nismässige Kosten zu vermeiden, sollte 
bei der Gestaltung der Netztarife nicht 
allein auf die bezogene Energie und 
Leistung abgestellt werden, sondern 
vor allem auf den Zeitpunkt der Leis-
tungsspitzen. Dies liesse sich beispiels-
weise m it ei ner Hoch-/Nieder ta-
rif-Preisstruktur realisieren.
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Dans le contexte de la Stratégie énergétique 2050, acceptée il 
y a près d’un an, la Confédération a modifi é diverses lois. 
L’objectif, confi rmé par le peuple et les cantons, est d’amélio-
rer l’effi  cacité énergétique et de développer la production 
d’énergie renouvelable afi n de remplacer les centrales nu-
cléaires vieillissantes et les agents énergétiques fossiles. Les 
ordonnances sur l’énergie et sur l’approvisionnement en 
électricité de novembre 2017, en particulier, comportent des 
nouveautés qui ont des conséquences sur les tarifs du réseau 
et de l’énergie 2019 pour beaucoup de fournisseurs d’énergie.

Il reste encore dans tous les réseaux des réserves consé-
quentes pour approvisionner les consommateurs, notam-

ment la nuit. À l’exception des pics de charge en hiver, les 
congestions ne surviennent que peu d’heures par an: pen-
dant les heures de midi à quelques rares nœuds de réseau, 
et particulièrement sur le réseau de transport. Afi n d’éli-
miner ces congestions d’une durée relativement courte, de 
gros investissements dans le réseau seraient nécessaires. 
Pour éviter de tels coûts excessifs, il ne faudrait pas struc-
turer les tarifs de réseau uniquement en fonction de l’éner-
gie et de la puissance soutirées, mais surtout en fonction 
du moment des pics de puissance. Cela pourrait par 
exemple être réalisé grâce à une structure haut tarif/bas 
tarif. MR

Les conséquences de la Stratégie énergétique 2050
Comment structurer à l’avenir les tarifs du réseau et de l’énergie ?
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